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Beschlussvorschlag: 
 

Auf der Grundlage 

 

– des § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) 
 

– des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) 

 

wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst: 
 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange (TÖB) während der Vorabstimmung und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 2. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 20 „Ihlenfelder Straße“ und seiner Begründung in der Zeit vom 08.03.12 bis zum 

11.04.12 werden gemäß dem Abwägungsvorschlag (Anlage 1) abgewogen. 

 

Inhaltsverzeichnis: 
 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. lt. TÖB-Liste: 
 

1. Berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 
 

1.1  Untere Straßenbaubehörde (10.04.12) 2.12 

1.2  Deutsche Telekom Technik GmbH (8.03.12) 3.2 

1.3  Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (24.03.11; 04.04.12) 4.4 

1.4  Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt (03.4.12) 6.3 

1.5  Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V (07.04.11; 30.05.12) 8.1 

1.6  Forstamt Neubrandenburg (03.04.12) 9.1 

1.7  Landesamt für innere Verwaltung M-V (01.03.12) 11.2 
 

2. Teilweise berücksichtigt werden Stellungnahmen von 
 

2.1  Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (10.04.12) 1.4 

2.2  Untere Denkmalschutzbehörde (24.03.11, 28.03.12) 15.3 
 

3.   Nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen  
 

3.1  Landesamt für Kultur und Denkmalpflege (17.04.12) 15.2 

3.2  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (11.05.10) 12.6 

 

4.   Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren  
 

4.1   Untere Verkehrsbehörde (06.03.12) 2.5 

4.2  Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“ (01.03.12) 5.9 

4.3  Stadtwirtschaft (02.03.12) 6.1 

4.4  Immissionsschutzbehörde (01.03.12)^ 8.4 

4.5  Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern (17.04.12 PE) 13.1 

4.6  Industrie- und Handelskammer zu Neubrandenburg (11.04.12) 13.2 

4.7  Einzelhandelsverband Nord e. V. (17.04.12) 18.04 

 

II.   Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der 1. öffentlichen Auslegung 
 

keine 

 
Änderungen, die sich gegenüber der ausgelegten Planfassung aus der Abwägung ergeben: 
 

 in der Planzeichnung - Teil A: 

- Korrektur der Festsetzung der Verkehrsflächen der geplanten Sadelkower Straße und Bassower Straße 

auf der Grundlage der Entwurfsplanungen einschließlich der Flächen für die Angleichung, der Zu-

fahrtsbereiche und der  straßenbegleitenden Grünflächen 
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Festsetzung mit Symbol: Zweckbestimmung – Gas, von 2 Gas-Druckregel und Messanlagen in Plan-

zeichnung. 
 

- Eintragung der Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung („Perlenschnur“) im Abstand von ca. 30 m  

parallel zur Maßnahmefläche entlang der Datze (Grünzug) 
 

- Festsetzung einer Fläche als Bahnanlage im Bereich eines vorhanden Weiche (Industrieanschlussbahn) 

 

 im Text – Teil B: 

- Korrektur der Festsetzungen Pkt. 1.4-Pkt. 1.9 hinsichtlich der Rechtsgrundlagen (Wegfall Pkt. 1.6, neue 

Gliederung) 

 

- Pkt. 1.1–Streichung des letzten Halbsatzes: …wenn das angebotene Kernsortiment ganz oder teil-

weise den in der Neubrandenburger Liste der zentren- oder nahversorgungsrelevanten bzw. nicht 

zentrenrelevanten Sortimente festgesetzten Warengruppen entspricht. 

 

- Ergänzung Pkt. 4.1: 

Die dargestellten Einzelbäume und dem Naturschutzrecht unterliegenden Bäume (§18, 19 Natur-

schutzausführungsgesetz-NatSchAG M-V) sind zu erhalten. 

 

- Ergänzung Pkt. 4.2: 

Abgängige Bäume und Gehölze sind im Verhältnis 1:1 zu ersetzen. Bei Bäumen, die dem Naturschutz-

recht unterliegen, richtet sich der Ausgleich/Ersatz nach dem Baumschutzkompensationserlass des 

Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz vom 15.Oktober 2007. 

 

- Ergänzung Pkt. 5, 3. 3. Absatz: 

      Zum Schutz der Zauneidechsen sind die Tiere vor Beräumung und Bebauung von den betroffenen  

      Flächen abzusammeln und umzusetzen. 

 

 Auf der Planurkunde:  

Vermerk: Die 2. Änderung des Bebauungsplanes ersetzt den Ursprungsplan und dessen bisherige Än-

derungen vollständig. 

 

 Ergänzung unter Hinweise:  

 

-  Die vorhandenen Leitungssysteme haben im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Bestandschutz, 

solange wie die Medienträger diese für die Versorgung der vorhandenen oder geplanten Anlagen  

nutzen. Einzuhaltende Sicherheitsabstände zu den bestehenden Ver- und Entsorgungsanlagen, Neu-

anschlüsse sowie An- und Überbauungen sind mit den Medienträgern zu klären. 

 

- Sollten bei Erdarbeiten Auffälligkeiten im Untergrund festgestellt werden, wie z. B. Verfärbungen oder 

Gerüche, ist die untere Abfallbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zu konsultieren. 

 

-  Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine Kampfmittelbelastung bekannt. Bei zukünftigen 

Bauvorhaben ist der Munitionsbergungsdienst (Brand- und Katastrophenschutz, Schwerin) im Vor-

feld zu beteiligen. 

 

- Vom zuständigen Kataster- und Vermessungsamt  wird im Rahmen von Liegenschaftsvermessungen 

das Aufnahmefeld schrittweise erneuert. Diese neu geschaffenen Aufnahmepunkte (AP) sind entspre-

chend dem Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster Mecklenburg-

Vorpommern (VermKatG M-V) zu schützen. Im Zuge der Bauausführung ist bei Verlust bzw. abzuse-

hendem Verlust der Aufnahme- und Grenzpunkte Mitteilung zu machen. 

 

 in der Begründung: Die geänderten Textpassagen wurden gekennzeichnet. 

 
 

 



 
Anlage 1 zur Drucksache Nr. V/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STADT NEUBRANDENBURG 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 „Ihlenfelder Straße“ 
 

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 1.1 bis 4.5 
 

 

 

 

 
 



 

1.1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

10.04.12 (2.12) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt  

 

 

 

Die Festsetzungen der Verkehrsflächen der geplanten Sadelkower Straße und Bassower 

Straße wurden den Entwurfsplanungen einschließlich der Flächen für die Angleichung, 

der Zufahrtsbereiche und der straßenbegleitenden Grünflächen angepasst. 

 

 

Es wurde eine Fläche als Bahnanlage im Bereich einer vorhandenen Weiche (Industriean-

schlussbahn) festgesetzt. Die Möglichkeit eines Bahnanschlusses für das Industriegebiet 

GI 2wird somit gewährleistet.  

 

 

 

 



 
 

1.2, Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

10.04.12 (2.12) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt  

 

Der Hinweis zur frühzeitigen Einbeziehung der Deutschen Telekom AG  wird bei der Pla-

nung öffentlicher Erschließungsanlagen an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement 

weitergeleitet. 

 

 

 



 
 

1.2, Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

10.04.12 (2.12) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt  

 

 

 

 

 



 
 

1.3, Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

24.03.11 (4.4) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1: 

Die vorhandenen Transformatorenstationen wurden entsprechend der Zuarbeit der 

Stadtwerke (1.3; Seite 4) in der Planzeichnung ergänzt. 

 

 

 

 

Zu 2: 

Die Abstimmungen sind im Zuge der Entwurfsplanungen über den Eigenbetrieb Immobi-

lienmanagement erfolgt. 

 

 

 



 
 

1.3, Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

24.03.11 (.4.4) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Zu 3: 

Die Hinweise wurden an den Eigenbetrieb zur Veranlassung über das zuständige Pla-

nungsbüro weitergeleitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis zur Einbeziehung der Stadtwerke bei Bauanfragen und Baugenehmigungs-

verfahren wird an die Bauaufsicht weitergeleitet. 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.3, Seite 3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

24.03.11 (.4.4) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.3, Seite 4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

24.03.11 (4.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.3, Seite, 5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

04.04.12 (4.4) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Stromversorgung/Straßenbeleuchtung: 

 

Absatz 1: 

 

Konkrete Erweiterungs- oder Ansiedlungsabsichten von Gewerbe- oder Industriebetrie-

ben sind nicht bekannt. Bei zukünftigen Vorhaben werden die Stadtwerke frühzeitig 

beteiligt. 

 

 

Zur Gasversorgung: 

Der konkrete Standort der der Anlagen wurde von der Verwaltung nachgefordert.  

Die entsprechende Darstellung im Lageplan (siehe 1.3, Seite 7) wurde als Symbol mit der 

Zweckbestimmung-Gas- in die Planzeichnung-Teil A aufgenommen. 

 

 



 
 

 

1.3, Seite 6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

10.04.12 (4.4) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.3, Seite 7 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

10.04.12 (2.8) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

 

 



 
 

 

1.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

03.04.12 (6.3) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absatz 3 wird als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.5, Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

07.04.11 (8.1) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Entsprechend der Stellungnahme vom 04.07.11 wurde die Erarbeitung eines Arten-

schutzfachbeitrages an ein externes Büro in Auftrag gegeben.  

Die abschließende Zuarbeit ist am 07.12.11 erfolgt. 

 

 

 



 
 

 
 

1.5, Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

07.04.11 (8.1) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

1.5, Seite 3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

07.04.11 (8.1) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

 

 



 
 

1.5, Seite 4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

07.04.11 (8.1) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

 

 



 
 

 

1.5, Seite 5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

07.04.11 (8.1) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Der Artenschutzfachbeitrag wurde Bestandteil der Begründung zur 2. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 20 „Ihlenfelder Straße“. Die Begründung war Bestandteil des förm-

lichen Auslegungsverfahrens und der Behördenbeteiligung.  

Die vorliegende Stellungnahme vom 30.05.12 bezieht sich auf die Behördenbeteiligung 

vom 01.03.12. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.5, Seite 6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

07.04.11 (8.1) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

 

 

 



 
 

1.5, Seite 7 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

07.04.11 (8.1) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Der Punkt 5 im –Text (Teil B)- wurde wie folgt neu gefasst: 

 

Teil 1: 

Im Gebiet sind Tiere geschützter Arten und deren Lebensstätten vorhanden, die dem 

Zugriffsverbot gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG unterliegen. Bei 

Schnittmaßnahmen an Gehölzen (z. B. Fällung, Rückschnitt), baulichen Veränderungen 

am Gebäudebestand (z. B. Umbau, Sanierung, Abbruch) oder bei der Beräumung von 

Schutt- und Geröllhalden hat der Vorhabensträger durch eine fachkundige Person ge-

mäß § 44 Abs. 6 BNatSchG im Vorfeld der Maßnahmen die Erfassung der vielleicht be-

troffenen Arten und deren Lebensstätten vornehmen zu lassen. Der Umfang der Erfas-

sung sowie die Planung und Umsetzung geeigneter Ausgleichsmaßnahmen ist mit der 

zuständigen Behörde abzustimmen. 

 

Die Baufeldfreimachung (Gehölzfällung, Mahd, Beräumung der Halden) ist zum Schutz 

geschützter Arten gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Zeitraum vom 01. Oktober bis 28. 

Februar durchzuführen. Sind beim Abriss von Gebäuden und Ruinen Lebensstätten von 

Brutvögeln und Fledermäusen betroffen, hat der Abriss im Zeitraum September/Oktober 

zu erfolgen. 

 

 



 
 

1.5, Seite 8 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

 

07.04.11 (8.1) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Der Punkt 5 im –Text (Teil B)- wurde wie folgt neu gefasst: 

 

Teil 2: 

Für die Durchführung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) für 

die Zauneidechse und für Standortabstimmungen zu Nisthilfen für Schleiereulen und 

Turmfalken ist eine ökologische Baubegleitung erforderlich. Die Maßnahmen sind mit 

der zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen. 

Zum Schutz der Zauneidechsen sind die Tiere vor Beräumung und Bebauung von den 

betroffenen Flächen abzusammeln und umzusetzen. 

Für die Umsetzung hat der Vorhabenträger gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG eine Ausnahme 

von den Zugriffsverboten bei der zuständigen Behörde zu beantragen. 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.5, Seite 9 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

07.04.11 (8.1) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Der Punkt 5 im –Text (Teil B)- wurde wie folgt neu gefasst: 

 

Teil 3: 

Die Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind im Detail zu planen und im Rahmen 

einer ökologischen Baubegleitung vor und während der Bauphase durch einen hierfür 

geeigneten Fachgutachter sicherzustellen. Sie sind mit der für den Vollzug des Arten-

schutzes zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 

Die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen sind im Rahmen der Überwachung nach § 4c 

BauGB durch einen hierfür geeigneten Fachgutachter unmittelbar nach Fertigstellung 

und während der ersten 3, sowie nach 5 und 8 Jahren auf Besatz zu kontrollieren. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

1.6, Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

03.04.12 (8.1) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die genannten und per Lageplan nachgereichten Waldflächen wurden bezüglich der 

Abstände zu gewerblichen Bauflächen überprüft. Danach werden die nach Landeswald-

gesetz M-V geforderten Mindestabstände eingehalten.  

 

 

 

 

 

 

Um bei Sukzession, insbesondere des Grünzuges entlang der Datze, nicht in Widerspruch 

mit den ausgewiesenen gewerblichen Bauflächen zu kommen, werden im Abstand von  

30 m zur Maßnahmefläche (Grünzug Datze) nur Nebenanlagen und untergeordnete 

bauliche Anlagen festgesetzt. 

 



 
 

 

1.6, Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

03.04.12 (8.1) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

 

 

 
 



 
 

1.6, Seite 3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

03.04.12 (8.1) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

 

 



 
 

1.6, Seite 4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 
 

 

03.04.12 (8.1) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

Siehe 1.6, Seite 1 

 

 



 
 

 

1.7, Seite1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

01.03.12 (11.1) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Das Anliegen ist in Abstimmung mit dem Stadtvermessungsamt und dem Kataster- und 

Vermessungsamt des Landkreises wie folgt geprüft worden: 

 

Die Aufnahmepunkte für das Verdichtungsnetz werden im Gegensatz zu den Festpunk-

ten nicht in den Bebauungsplänen dargestellt. Mit dem Gesetz über die Landesvermes-

sung und das Liegenschaftskataster Mecklenburg-Vorpommern (VermKatG M-V) werden 

diese Aufnahmepunkte (AP) geschützt.  

 

 

 

 

 

In der Begründung zum B-Plan wird unter Punkt „Hinweise“ auf diese Aufnahmepunkte 

wie folgt hingewiesen: 

 

Vom zuständigen Kataster- und Vermessungsamt  wird im Rahmen von Liegenschafts-

vermessungen das Aufnahmefeld schrittweise erneuert. Diese neu geschaffenen Auf-

nahmepunkte (AP) sind entsprechend dem Gesetz über die Landesvermessung und das 

Liegenschaftskataster Mecklenburg-Vorpommern (VermKatG M-V) zu schützen. Im Zuge 

der Bauausführung ist bei Verlust bzw. abzusehendem Verlust der Aufnahme- und 

Grenzpunkte Mitteilung zu machen. 

 

 

 

 



 
 

 

1.7, Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

01.03.12 (11.1) 

) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

 



 
 

1.7, Seite 3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 
 

10.04.12 (2.8) 

 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Der dargestellte Standort des Trigonometrischen Punktes (TP) wurde ím Bebauungsplan 

überprüft. Er wurde nachrichtlich übernommen und liegt danach außerhalb des Gel-

tungsbereiches des Bebauungsplanes. 

 



 
 

2.1, Seite 1 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 
 

10.04.12 (.1.4) 

 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.1, Seite 2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

10.04.12 (2.8) 

 

 

 

 

 

Zu3: Entwicklung des Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan 

Der Hinweis wird teilweise berücksichtigt. 

 

Die im Bebauungsplan dargestellte verkleinerte Versorgungsfläche entspricht Abstim-

mungen mit dem Versorgungsträger, den Neubrandenburger Stadtwerken. Im Vorfeld 

der Erarbeitung der 2. Änderung des Bebauungsplanes wurde einer Umwidmung von 

Flächen für Versorgungsanlagen in gewerbliche Bauflächen seitens der  Neubrandenbur-

ger Stadtwerke zugestimmt. Danach waren nur die Flurstücke 358/7 und 358/8 der Flur 

1 und die Flurstücke 82/6 und 82/7 der Flur 2 in der Kategorie Fläche für Versorgungs-

anlage zu belassen. Die Zustimmung zur Verkleinerung der Versorgungsfläche liegt mit 

Schreiben vom 14.06.10 vor. 

 

Die übrigen Flurstücke sind entbehrlich und bieten bei der Wandlung in gewerbliche 

Baufläche ein breiteres Nutzungsspektrum. Wegen des Bedarfsrückgangs (u.a. Nutzungs-

aufgabe des Kühlturms und weiterer Gebäude) sollen die nicht mehr benötigten Flächen 

für die Versorgung mit Gas/Fernwärme einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden. 

 

Im der Begründung zum  Flächennutzungsplan (Pkt. 3.2.4)  wird hinsichtlich der Planung 

von Gewerbe als Hauptziel die Wiedernutzung brachgefallener Flächen (Revitalisierung) 

ausgewiesen. Dabei ist das ehemalige Heizkraftwerk als Neuordnungsbereich mit der 

Zielsetzung der Ansiedlung produktiven Gewerbes benannt. 

 

Mit der Umwandlung von ca. 3 ha Versorgungsfläche in Industriefläche wird der domi-

nierenden Umgebungsnutzung entsprochen. Das Maß der baulichen Nutzung wird dabei 

nicht geändert.  

 

Damit sind die Grundzüge des Flächennutzungsplanes nicht berührt und inhaltlich wird 

dem Entwicklungsgebot nach § 8 (2) BauGB entsprochen. 

 
 



 
 

2.1, Seite 3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

10.04.12 (2.8) 

Zu 4: Aufstellungsverfahren 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

 

Auf der Planurkunde und in der Begründung zum Bebauungsplan wird der Vermerk auf-

genommen, dass die 2. Änderung des Bebauungsplanes den Ursprungsplan und dessen 

bisherige Änderungen vollständig ersetzt. 

 

Zu II.-Stellungnahmen der Fachämter 

Zu 1.- Ordnungsrecht/Brandschutz- Der Hinweis wird berücksichtigt 

 

Die geplanten Straßen entsprechend den Anforderungen. 

 

Der Munitionsbergungsdienst wurde am 12.06.12 beteiligt. 

Es wird folgender Hinweis im Bebauungsplan aufgenommen: 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine Kampfmittelbelastung bekannt. Bei 

zukünftigen Bauvorhaben ist der Munitionsbergungsdienst (Brand- und Katastrophen-

schutz, Schwerin) im Vorfeld zu beteiligen. 

 

 

 

Zu 2.- Naturschutzrecht 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

 

 

Die aufgeführten Änderungen wurden in den Text (Teil B) des Bebauungsplanes aufge-

nommen. 
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10.04.12 (2.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Pkt. 6, Kataster- und Vermessungsrecht-  

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

 

Das Anliegen ist in Abstimmung mit dem Stadtvermessungsamt und dem Kataster- und 

Vermessungsamt des Landkreises wie folgt geprüft worden: 

 

Die Aufnahmepunkte für das Verdichtungsnetz werden im Gegensatz zu den Festpunk-

ten nicht in den Bebauungsplänen dargestellt. Mit dem Gesetz über die Landesvermes-

sung und das Liegenschaftskataster Mecklenburg-Vorpommern (VermKatG M-V) werden 

diese Aufnahmepunkte (AP) geschützt.  

 

In der Begründung zum B-Plan wird unter Punkt „Hinweise“ auf diese Aufnahmepunkte 

wie folgt hingewiesen: 

 

Vom zuständigen Kataster- und Vermessungsamt wird im Rahmen von Liegenschafts-

vermessungen das Aufnahmefeld schrittweise erneuert. Diese neu geschaffenen Auf-

nahmepunkte (AP) sind entsprechend dem Gesetz über die Landesvermessung und das 

Liegenschaftskataster Mecklenburg-Vorpommern (VermKatG M-V) zu schützen. Im Zuge 

der Bauausführung ist bei Verlust bzw. abzusehendem Verlust der Aufnahme- und 

Grenzpunkte Mitteilung zu machen. 
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Zu III- Sonstige Hinweise- Der Hinweis wird berücksichtigt. 

 

Zu 1- Textliche Festsetzungen 

 

Der Rechtsbezug wurde überprüft und korrigiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2- Planzeichenerklärung 

Entsprechend der Planzeichenverordnung ist für die Hauptversorgungs- und Hauptab-

wasserleitungen  werden die Leitungen nur als  unterirdisch- bezeichnet. Die Legende 

zur Planzeichenerklärung wird entsprechend korrigiert.  

 

  

Die  Planurkunde wird im Maßstab 1: 2000 ausgefertigt. Eine klare Lesbarkeit wird somit 

gewährleistet. Nach Beschlussfassung und entsprechender Bekanntmachung wird die 

Satzung im Geodatenportal der Stadt Neubrandenburg zur Einsichtnahme eingestellt. 
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Der Hinweis wird berücksichtigt. 

 

Der dargestellte Standort des Trigonometrischen Punktes (TP) wurde ím Bebauungsplan 

überprüft. Er wurde nachrichtlich übernommen und liegt danach außerhalb des Gel-

tungsbereiches des Bebauungsplanes 
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24.02.11 (15.3) 

 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 

 

Das Baudenkmal wurde mit der entsprechenden Signatur (Planzeichen) nach der Beteili-

gung zum Vorentwurf im Bebauungsplan nachrichtlich übernommen. 
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Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 

 

Neben der Darstellung der nachrichtlichen Übernahme der denkmalgeschützten Anlagen 

im Bebauungsplan wird zusätzlich im Umweltbericht unter dem Absatz: Schutzgut Kul-

tur- und Sachgüter- auf diese vorhandenen Anlagen verwiesen.  

 

Auf einen gesonderten Verweis zum Umgang mit diesen Anlagen wird verzichtet, da das 

Denkmalschutzgesetz eine Rechtsgrundlage der Planung ist. 
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10.04.12 (2.8) 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
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10.04.12 (2.8) 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.1, Seite 3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 
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Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

Zu 1: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
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11.05.10 (12.6) 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

Zu 1: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 
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11.05.10 (12.6) 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

Zu 1: Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 

 

Die Abteilung Brandschutz und Rettungsdienst wurde bereits 2010 beteiligt. Die Situati-

on vor Ort wurde überprüft. Es wurde abschließend erklärt, dass die geplante Straße für 

die Feuerwehr nicht von Bedeutung ist. 
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06.03.12 (2.5) 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

 



 
 

4.2 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

01.03.12 (5.9) 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

 

 

 



 
 

 

4.3 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

02.3.12 (6.1) 

 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 

 

 

 

 



 

4.4 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

02.3.12 (6.1) 

 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 

 

 
 

 
 



 

4.5 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

01.3.12 (8.4) 

 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 

 

 
 



 
 

4.6 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

17.04.12 (13.1) 

 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 

 

 

 
 



 
 

 

4.7 Hinweise und Stellungnahmen Abwägungsvorschlag 

 

 

 

17.04.12 (18.4) 

 

Stellungnahme ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 
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